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Allgemeine Geschäftsbedingungen SPS Sprung Personal Selvice GmbH
für die Überlassunq von Arbeitskräften

0iese Algemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Personalbereitstel ungen rm Slnne des

Arbeitskäfteübe assungsgeset"es (AÜG) durch die Finne SPS Sprung Personal Service GmbH. mit
S tz in Siemingerstrasse 78, A-4400 Steyr, im folgenden kurz ,,SPS ' genannt.

1. SPS (=Überlasseo stellt dem A!ftraggeber (=Beschäftiger) aussch ießlich unter Anwend!ng und

Anerkennung d eser AGB S einen (oder mehrere) Arbeitnehmer (= Beschäftgter oder
überlassene Arbeitskraft) zur Verfügung. Die überlassene Arbeitskraft hat Anspruch auf ein

ortsübllches, angemessenes Mindestentge t laut Kollektiwertag des Beschäftigers, bei höherem
IVindestgehalt laut dem für SPS geltenden Kolektiwertreg filr Arbeitskäfteilber assung (Arbeiter)

bzw. fllr Handwerk und Gewerbe n der D enstleistung, lnformation und Consulting (Angestellte)

Lalt diesern, ebenso wenn im Betrieb des Beschäftlge.s für die übera6sene Arbeitskrafi kein
Kollektiwertag gilt.

2. Die Überlassung von Arbeitskräften durch SPS an den Beschäftlger basiert unter

Berücksichtigung der gültigen gesetzlichen Regelungen, insbesondere unter Beachtung des
Arbeitskäfteüberlassungsgesetz in der geltenden Fassung AÜGldgF BGBL Nr.196 vorn
23.03.2008.

3. Der Beschäftiger verpflichtet sich zur Einhaitung der gesetzlichen Schutzbestimmungen,

insbesondere das Dienstnehmerhaftpflichtgeselz Arbeitszeitgesetz sowie sonstge
ArbeitnehmerschuLvorschriften für die überlassenen Arbeitskräfte einzuhalten.

4. SPS haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die von der überlassenen Arbeit6kraft
verursacht werden. Die Dienstaufsicht im Rahmen der Überlassung von Arbeitskräften obliegt
dem Beschäftiger.SPS haftet filr die Auswahl eines geeigneten Mitarbeiter, jedoch nicht für das

Ergebnls sowie die Leistung der überlassenen Artjeitskraft. Schadenersatzanspniche- ausser n

Bezug alf die Auswah des Personals durch SPS L sind ausgeschlossen.

5. Der Beschäftiger hat insbesondere aufgrund arbeltsschutzrechtlicher Normen die edorderlichen

lJnterweisungs-, Aufkärungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen zu setzen. Der Beschäftiger ist

verpflichtet, schrftliche Nachweise über die Durchfuhrung der notwendigen

Einschulungsmaßnahmen und Erte lung der erforder ichen Unterweisungen der überlassenen

Arbe tskräfte , SPS zur Verfllgung zu stel en.

6. Dre Normalarbeitszeit der überlassenen Arbeitskräfte beträgt grundsätz|ch 40 Wochenstunden. ln
Betrieben mit kollekiwertraglichen oder sonst genere I verkü rzte r Arbeitsze it gilt die Arbeitszeit
des Beschäftigers auch für das überlassene Personal von SPS .Die Normalarbeitszelt richtet sich

beiArbeitern nach den AÜ, bel Angestellten nach den lD.

7. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden (Produktivstunden) im Betrieb

des Beschäftigers, und zwar unabhängig vom Lelstungsergbnis. Die Abrechnung erfolgt aufgrund

des vorher verernbarten Verrechnungssatzes zwischen SPS und dem Beschäftiger.. Für die

Berechnung von Überstunden gelten die beim Beschäftiger für sein Stammpersonal gllltigen

Regelungen
8. Die überassenen Arbeitskräfte von SPS sind keinesfalls inkassoberechtigt.
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9. KV Erhöh!ngen werden der Kundschaft welter verrechnet 9.1 Sollte eine überlassene Arbeitskraft
Tätigkeiten durchführen, dle fachlch höher sind als bej der Einstel ung vereinbart und somit eine
höhere kollekt vve rtrag lich e Einstufung vorhanden sein behält sich SPS vor den Veirechnungssatz
anzupassen

10, Die Fakturierung erfolgt grundsätz ich einen lvonat m nachhine n. Das Zah ungsziel w rd mit 14

Tagen netto Verz!gszinsen im Ausmaß von 10% p.a.überden Bas szinssatz ausdrücklich

vereinbart. Bestre tungen des von SPS verrechneten Le stungsumfanges , insbesondere der
verrechneten Stundenzahl , sind nur innerhalb von 14 Tagen mittels schriftlcher [4ittei ung

zu ässig. Nach Ablauf dieser Frist gilt der verrechnete Leistungsumfang ais anerkannt.

Sondervereinbarungen, welche im Angebot verejnbad wurden, sind zu berücksicht gen

(Zah ungszie,..)
11. Vozeitiqe Beendigung des VertEges

Der Überasser ist berechtigt, den Vertrag auch voazeitig ohne Einhaltung von Fr sten oder
Terminen aufzulösen, wenn ein wlchtiger Grund vor iegt

Ein wlchtiger Grund liegt insbesondere darn vor, wenn
-der Beschäfiiger m t einer Zahlung trotz llrahnung mehr als sieben Tagen in Velzug ist,

- m Betrieb des Beschäftigers e n Streik oder eine Aussperrung eintritt; oder
-die Le st!ngen der Überlasser wegen höherer Gewa t, Krankhelt oder Unfa I e ner oder mehre
Arbeitskräfte unterbleiben Ungeachtet des Rechts den Vertrag mit sofodiger Wi*ung autzulösen
st der Übedasser bei Zah ungsverz!g des Beschäftigers von jeder Leistungsverpflichtung befre t
und zur sofortgen Abberufung der llberlassenen Arbeitnehmer auf Kosten des Beschäftgers
berechtjgt W d der Vertrag aus Gründen, die in der Sphäre des Beschäftigers liegen, vorzeitig
aufgelöst oder aus einem solchen Grund die Arbeitnehmer vom Über asser zuruckberufen. kann

der Beschäftiger keine Ansproche, insbesondere aus Gewährleistung oder Schadenersatz gegen

den Überlasser geltend machen.

12. Angeordnete Dienstr€hrten vom Beschäftiger mit pr vaten PKW werden nur nach vorheiger
Rücksprache mit der Firma SPS genehmigt. Sollte dies ohne Rilcksprache mlt der Firma SPS
passieren wird von Seite Firma SPS keine Haftung übernommen.

13. Der Beschäftiger haftet fLlr die Abführungen für die überlassene Arbeitskraft von SPS D es g li
insbesondere für d e Anme dung bei der Sozialversicher!ng bzw. Lohnsieuer und

Sozialversicherun gsbeiträge.

14, SPS sowie der Besch äftig er verpfl chte n sich wechselseitig die lhnen während der
Zusamrnenarbeit bekannt werdenden, der Natur der Sache nach geheimhaltungsbedürft gen

Daten ausnahmslos vertrau ich zu behandeln. Geheimhaltungsbedtlrftige Daten dürfen

Mitarbeitern nur nsoweit offenbart werden um d e Erfüllung der AGB S bzw. aier E nzelauftrage

zu erfil len. SPS sowe der Beschäftiger sind zur Einhaltung datenschutzrechUicher

Bestimrnungen veryf ichtet.

15. Die Rückgabe von uberlassenen Arbeitskräften kann innerhalb des ersten Monats innerha b von 2

Tagen erfolgen Nach Beendlgung der Probezeit ist eine Frist von 4 Tagen vom Beschäftiger

einzuhalten. Alle von dresen Geschäftsbedingungen abweichenden Vereinbarungen sind

schrlftllch zu fixiercn. Für alle Streitjgkeiten aus diesen AGB S wird dle äusschließllche

Zuständ gkeit des filr Steyr sachllch zuständigen Gerichts vereinbari.

l6- Der Beschäftiger st nicht berechtigt Betriebsmittel, Werkzeuge von der Firma SPS entgegen zu

nehmen, w drigenfalls er s ch Schadenersatzpflichtig macht
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